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11505 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 

über den Beschluss des Nationalrates vom 13. Juni 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert wird  

Der gegenständliche Beschluss sieht einen Ausbau der Digitalisierung des Arbeitsmarktservice vor, 
indem sowohl Antragstellungen als auch die Kommunikation zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Arbeitsmarktservice und den Kundinnen und Kunden vorrangig auf elektronischem Weg erfolgen 
sollen. Dies führt zu einer effizienteren Verwaltung und ermöglicht dem Arbeitsmarktservice vermehrt 
Ressourcen für die Betreuung von am Arbeitsmarkt benachteiligten Gruppen aufzuwenden. Die derzeit 
bestehende Möglichkeit persönlicher Antragstellung bleibt freilich aufrecht, sodass Kundinnen und 
Kunden, denen die elektronische Kommunikation trotz Hilfestellung des Arbeitsmarktservice nicht 
möglich ist, ihren Antrag wie bisher bei der zuständigen regionalen Geschäftsstelle stellen können. Die 
Möglichkeit einer elektronischen Antragstellung war bereits bisher möglich. Sie soll durch den 
vorliegenden Beschluss priorisiert, gestärkt und weiter ausgebaut werden. 
Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat den gegenständlichen Beschluss des 
Nationalrates in seiner Sitzung am 25. Juni 2024 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Matthias Zauner. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Dr. Andrea Eder-Gitschthaler, Marlies 
Doppler, Mag. Claudia Arpa, Mag. Sascha Obrecht und Korinna Schumann. 
Bei der Abstimmung wurde mehrstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben (dafür: V, G, dagegen: S, F). 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Matthias Zauner gewählt. 

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz stellt nach Beratung der Vorlage 
mehrstimmig den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 
erheben. 

Wien, 2024 06 25 

 Matthias Zauner Korinna Schumann 
 Berichterstatter Vorsitzende 

 

www.parlament.gv.at




